
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

r-~~~-.!DES KANTONS SOLOTHURN 
Kantonales 

Amt für Raump!an\)p..,qA 
11. Mai 1992 NR. 1600 

f 1 4. M A I 1992 

~ 

GRENCHEN: Gestaltungsplan 11Tennishalle AG Grenchen" 
mit Sonderbauvorschriften 1 Genehmigung 

( Die Einwohnergemeinde der Stadt Granehen unterbreitet dem Regie

rungsrat den Gestaltungsplan 11Tennishalle AG Grenchen11 mit Son

derbauvorschriften zur Genehmigung. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 5. März 1992 

bis zum 6. April 1992. Innerhalb der Auflagefrist gingen keine 

Einsprachen ein. Der Gemeinderat genehmigte den Gestaltungsplan 

"Tennishalle AG Grenchen" mit Sonderbauvorschriften am 18. Fe

bruar 1992 unter dem Vorbehalt allfälliger Einsprachen. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Gestaltungsplan "Tennishalle AG Grenchen" mit Sonderbau

vorschritten der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen wird 

genehmigt. 

2. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich 

des vorliegenden Planes nicht anwendbar, soweit sie diesem 

widersprechen. 
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Kostenrechnung EG Grenchen 

Genehmigungsgebühr: Fr. 600.-- (Kto. 2005-431.00) 

Publikationskosten: Fr. 23.-- (Kto. 2020-435.00) 

Fr. 623.-- Verrechnung im KK (Nr. 111.15) 
--------------------

(Staatskanzlei Nr. 207 ) KK 

Staatsschreiber: 

Bau-Departement (2) Bijoc 
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan/Vorschriften 
Amt für Umweltschutz 
Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen-Bettlach, Dammstrasse 

14, 2540 Grenchen 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
Sekretariat der Katasterschatzung 

( 

Solothurnische Gebäudeversicherung ( 
Ammannamt der EG, 2540 Grenchen, Verrechnung im kk, 

(einschreiben) 
Baudirektion Grenchen, mit 3 gen. Plänen/Vorschriften (folgen 

später) 
Baukommission der EG, 2540 Grenchen 
Architekturbüro, H.P. Gutknecht, Postfach 38, 2540 Grenchen 

Amtsblatt Publikation: 
Genehmigung: EG der Stadt Grenchen: Gestaltungsplan 

"Tennishalle AG Grenchen" mit Sonderbauvorschriften 



EINWOHNERGEMEINDE GRENCHEN 
Auszug aus dem Protokoll der Baukommission 

Sitzung Nr. 35 vom 2.12.1991 sc/fu Beschluss Nr. 535 

Gestaltungsplan "Tennishalle AG". Grenchen I Planauflage 

1. Vorlage 

- PLKB 70/26.11.1991 

2. Erwägungen 

Damit die Parkplätze der Umgebung auch bei Dunkelheit sicher erreichbar sind, muss von der 
Tennishalle AG eine ausreichende Beleuchtung geschaffen werden. 

3. Beschluss 

3.1 Der vorliegende Gestaltungsplan "Tennishalle AG, Grenchen" mit den dazugehörenden Son
derbauvorschriften wird genehmigt. 

3.2 Die Baudirektion wird beauftragt, den Gestaltungsplan mit den dazugehörenden Sander
bauvorschriften gernäss § 15/1 des kantonalen Baugesetzes nach Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. 

3.3 Gegen den Beschluss der Planauflage kann gernäss § 15/3 des kantonalen Baugesetzes innert 
1 0 Tagen vom Beginn der Auflage an beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. 

3.4 Nach § 16 des kantonalen Baugesetzes kann jedermann, der durch den Nutzungsplan berührt 
ist und an dessen Inhalt ein schutzwürdiges Interesse hat, während der Auflagefrist beim Ge
meinderat Einsprache erheben. 

3.5 Sofern der Gemeinderat nicht über Einsprachen zu entscheiden hat, ist dieser Beschluss nach 
erfolgter Auflage direkt dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen. 

Beilage: - PLKB 70/26.11.1 991 

Bereinigt: 28.1 .1992 nach GR für Auflage, Sonderbauvorschriften Ziffer 8.1 

GRK + GR 180 
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EINWOHN ERG EM EIN DE GRENCHEN 
Auszug aus dem Protokoll der Planungskommission 

Sitzuno Nr. 8 vom 26.11.1991 wb/os/sc/bs/fu Beschluss Nr. 70 

Gestaltungsplan Tennishalle AG. Grenchen I Planauflage 

1. Orientierung 

1.1. ln einer 1. Etappe wurden 1978 4 Hallenplätze mit einem integrierten Betriebsgebäude auf 
der Nordseite erstellt (Gebäudelänge 69.19 m). 

1.2 in einer 2. Ausbauetappe in den Jahren 1980/81 wurden 3 Aussenplätze, 1 Einspielplatz, 
das Gartenrestaurant mit 30 Plätzen sowie Autoparkplätze für 38 PW erstellt. 

1 .3 Da die bestehenden Anlagen nicht mehr ausreichen, sollen diese wie folgt erweitert wer
den: 

2. 

3. 

- 2 Hallenplätze, westlich angebaut (zusätzliche Gebäudelänge 34.61 m) 
- dazu je eine weitere Hallen-Vordachschale beim Platz Nr. 4 + 5, als Erweiterung des 

integrierten Betriebsgebäudes 
- Betriebsgebäudeteil Nordseite 1 geschossig angebaut, im Bereich der Hallendachschalen 

PI. 3, 4, 5. 
- dazu die erforderlichen restlichen, auf dem Areal realisierbaren 14 PW-Piätze 
- Umgebungsergänzungen gernäss Ideen Gestaltungsplan 

Die Baukonstruktion der 2 Hallenplätze bleibt im Konstruktionsprinzip unverändert. 

Diese Erweiterung erfolgt innerhalb der Sportstättenzone. Da die Gesamthallenlänge die in 
der Sporthallenzone zugelassene Maximallänge von 60 m überschreitet, muss ein Gestal
tungsplan erlassen werden. 

Beschrieb des Gestaltungsplanes 

Der Gestaltungsplan "Tennishalle AG, Granehen" befindet sich in der Sportstättenzone am 
südlichen Zonenrand der Stadt Grenchen und entspricht dem Konzept über die Sportstät
tenplanung in diesem Gebiet. 

Einhaltung der Zonen- und Bauvorschriften 

Gegenüber den Bau- und Zonenvorschriften besteht folgende Abweichung: 

- Ueberschreitung der Gebäudelänge 

4. Erschliessung und Parkierung 

4.1 Erschliessung: 

Erschlossen werden die Tennisanlagen von der Augplatzstrasse aus. Dies trifft sowohl für 
die bestehenden Anlagen als auch für die neu vorgesehenen (inkl. der Hallenerweiterung 
und des Betriebsgebäudes) zu. 

M (21012l17) 
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PLKB 70/26.11.1991 2 

4.2 Parkplatzbedarf 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

Der Parkplatzbedarf gernäss SNV 640.601 a ergäbe die Notwendigkeit von insgesamt 75 
Parkplätzen. Mit den zusätzlich vorgesehenen 14 Parkplätzen wird das Angebot auf Total 
51 Parkplätze erhöht. ln Anbetracht, dass in der Umgebung des Schwimmbades weitere 
nicht ständig genützte Parkplätze zur Verfügung stehen, kann das Angebot toleriert 
werden. Die genaue Anzahl wird bei der Baugesuchsbehandlung ermittelt. Allenfalls nicht 
selbst realisierte Parkplätze müssen gernäss Reglement über Erschliessungsbeiträge und -
gebühren abgegolten werden. 

Grünflächen und Umgebungsgestaltung 

Die Tennisplätze sind von Grünflächen umgeben. Im Westen der Tennishallenerweiterung 
ist ein Kinderspielplatz vorgesehen. Dieser ersetzt den heutigen, welcher teilweise dem Be
triebsgebäude weichen muss. 

Erwägungen 

Da die Abweichungen von den Bauvorschriften von geringfügiger Art sind, kann dem 
"Gestaltungsplan Tennishalle" ohne Bedenken zugestimmt werden. 

Es wird angeregt, die Möglichkeit einer Dachbegrünung zu prüfen. 

Beschluss 

Der vorliegende Gestaltungsplan "Tennishalfe AG, Grenchen" mit den dazugehörenden 
Sonderbauvorschriften wird genehmigt. 

Die Baudirektion wird beauftragt, den Gestaltungsplan mit den dazugehörenden Sander
bauvorschriften gernäss § 1 5/1 des kantonalen Baugesetzes nach Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. 

Gegen den Beschluss der Planauflage kann gernäss § 15/3 des kantonalen Baugesetzes 
innert 10 Tagen vom Beginn der Auflage an beim Regierungsrat Beschwerde geführt wer
den. 

7.4 Nach § 16 des kantonalen Baugesetzes kann jedermann, der durch den Nutzungsplan be
rührt ist und an dessen Inhalt ein schutzwürdiges Interesse hat, während der Auflagefrist 
beim Gemeinderat Einsprache erheben. 

7.5 Sofern der Gemeinderat nicht über Einsprachen zu entscheiden hat, ist dieser Beschluss 
nach erfolgter Auflage direkt dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen. 

Beilagen: - Sonderbauvorschriften 
- Planbeilagen 1 - 6 

BK zur Beschlussfassung 

(i 
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1 . Allgemeines 

Gestützt auf § 44 SauG erlässt die Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen den Gestal
tungsplan Tennishalle AG Grenchen I Erweiterung. Dieser Gestaltungsplan enthält 
Sonderbauvorschriften, die von den allgemeinen baupolizeiliehen Bestimmungen abweichen. 

2. Zweck 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 

5.3 

Der vorliegende Gestaltungsplan bezweckt die Erstellung von gut ins Orts- und Landschafts
bild eingepassten Erweiterungsbauten der Tennishalle (inkl. Aussenplätzen) innerhalb des 
Sportstättenareals. 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist mit einer punktierten Linie im Gestaltungsplan eingezeichnet und 
umfasst die bestehenden Tennisanlagen (GB 1333) und die vorgesehene Erweiterung (auf 
GB 212 tw). 

Bauvorschriften 

Die Erweiterung der bestehenden Tennishalle hat in formaler und konstruktiver Hinsicht in 
derselben Art und Weise zu erfolgen wie die bestehenden 4 Hallen. 

Die Bauten dürfen die im Gestaltungsplan enthaltenen Begrenzungslinien nicht überschreiten. 

Die Grenz- und Zonenabstände gegenüber den Nachbarparzellen und der Landwirtschafts
zone sind im Plan festgelegt und bedürfen keiner beschränkt dinglichen Rechte. 

Die Grünflächenziffer beträgt mehr als ca. 50 %. 

Die Zugänge sind behindertengerecht auszuführen. 

Verkehrsvorschriften 

Die Erschliessung erfolgt von der Flugplatzstrasse her. 

Parkplätze 

Mit der Erweiterung werden zusätzlich 14 neue Parkplätze geschaffen. Damit besteht ein 
Angebot von total 51 Parkplätzen. 

6. Fassadengestaltunq 

Die Gestaltung der Fassaden des Erweiterungsbaues (Tennishalle) hat sich an diejenige der 
bestehenden Tennishalle bezüglich Form, Material und Farbgebung anzugleichen. 

7. Umgebungsgestaltung 

Die im Situationsplan dargestellte Umgebungsgestaltung und Anordnung der Aussenplätze 
hat als Grobplanung Gültigkeit. Die detaillierte Gestaltung der Umgebung ist im Baugesuch 
aufzuzeigen. 
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8. Schlussbestimmungen 

8.1 Folgender Plan bildet integrierenden Bestandteil des Gestaltungsplanes: 

-Schnitt Mst. 1:200 12.11.1991 

8.2 Die zusätzlich beigelegten Pläne haben nur orientierenden Charakter. 

-Grundriss 
-Fassaden 

Mst. 
Mst. 

1:200 
1:200 

12.11.1991 
12.11.1991 

8.3 Die Baukommission kann im Interesse einer besseren ästhetischen oder wohnhygienischen 
Lösung geringfügige Abweichungen vom Plan und von einzelnen dieser Bestimmungen 
zulassen, wenn das Konzept der Ueberbauung erhalten bleibt, keine zwingenden kantonalen 
Bestimmungen verletzt werden und die öffentlichen und achtenswerten nachbarlichen Inter
essen gewahrt bleiben. 

8.4 Für die Erteilung der Baubewilligung bleibt das Baugesuchsverfahren vorbehalten. Die 
Baubewilligung kann in Etappen gestaffelt werden, sofern dadurch die Gesamtwirkung der 
Ueberbauung nicht in Frage gestellt wird. 

9. lnkrafttreten 

Der Gestaltungsplan "Tennishalle AG" und die Sonderbauvorschriften treten mit der 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

13.2.1992 os/wb/bs 
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